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Die Schlüsselstraße in Neuenburg am Rhein zeigt immer mehr 
von ihrem künftigen neuen Design, das die Aufenthaltsqualität in 
diesem Bereich der Innenstadt deutlich steigern wird. Auch für 
Menschen mit Behinderungen wird es einfacher, sich hier zurecht-
zufinden. Abgesenkte Bordsteine und glatte Wegflächen machen 
die Fortbewegung mit Rollstuhl oder Gehhilfe einfacher. Doch 
auch Blinde und Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit kön-
nen sich in der neuen Schlüsselstraße besser orientieren. Dafür 
sorgt ein flächendeckendes, etwa 400 Meter langes Blindenleit-
system. Die in den Boden eingelassenen Streifen mit den markan-
ten Rillen zeigen den Menschen, die mit dem weißen Langstock 
unterwegs sind, genau, wo sie die Richtung ändern sollen, wann 
eine Geländestufe kommt und wo erhöhte Aufmerksamkeit er-
forderlich ist. Die Streifen sind durch ihre helle Farbe deutlich vom 
umgebenden Straßenbelag abgesetzt und können so auch von 
Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit gut erkannt werden. 
„Die Belange der Menschen mit Handicap waren der Stadt von 
Anfang an ein Anliegen, als die Neugestaltung der Schlüssel-
straße geplant wurde“, sagt Esther Hagenow, die Kommunale 
Inklusionsvermittlerin. Hier habe die Kommune die Möglichkeit 
ergriffen, die Vorgaben der UN Behindertenrechtskommission 
umzusetzen. Das Blindenleitsystem biete Hilfen sowohl für die 
taktile Wahrnehmung über den Langstock als auch visuelle Wahr-
nehmung über den farblichen Kontrast. 
Wie funktioniert die taktile Wahrnehmung? Die Rillen des Leit-
systems verlaufen in der Richtung, in der man unterwegs ist. Der 
rollierende kleine Ball am Ende des Stocks wird beim Gehen in 
Pendelbewegung über die Leitstreifen geführt. Felder mit Nop-
pen zeigen an: Hier ist erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich. 
Entweder die Richtung ändert sich, oder es kommt eine Gelän-
destufe oder Treppe. Aufmerksamkeitsfelder mit Noppen gibt es 
auch vor der öffentlichen Toilette in der Mobilitätsstation hinter 
dem Rathaus. Vor einer Straßenüberquerung oder einer Bushal-
testelle machen so genannte Sperrfelder mit quer verlaufenden 
Rillen aufmerksam. Solche Sperrfelder befinden sich auch an der 
Überquerung der Westtangente in Richtung Gartenschaugelände. 
An dieser Kreuzung gibt es für Menschen mit Handicap sogar eine 
geteilte Querung: Barrierefrei mit abgesenkten Kanten für die 
Nutzenden von Gehhilfe und Rollstuhl und mit Bord für die taktile 
Wahrnehmung mit dem Langstock. 
In der Schlüsselstraße schaffen flache Rampen zu den Eingängen 
der Geschäfte Barrierefreiheit. Seitlich verlaufende Anschlags-
kanten aus Stahl zeigen den Blinden und Menschen mit Sehbe-
hinderung, wo die Kante verläuft. „Blinde und Menschen mit 
Sehbehinderung können sich mit dem Langstock auf diesen Flä-
chen angehend so schnell bewegen wie Sehende“, weiß Esther 
Hagenow. Bei der Planung dieser Strukturen habe die Stadt Neu-
enburg am Rhein, gemeinsam mit der ausführenden AG Freiraum, 
den Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden einbezogen, 
sagt sie. Dessen Geschäftsführer Mischa Knebel sei auch zum Orts- 
termin nach Neuenburg am Rhein gekommen und habe weitere 
Tipps geben können. 

Sehr erfreut war Frau Hagenow über die Bereitschaft Herrn D`Eli-
as, ein Neuenburger Bürger, zur Frage der Kontrasteigenschaften 
des Bodenbelages, mehrfach als Experte in eigener Sache behilf-
lich zu sein.

An der Rampe endet die Leitlinie mit den Rillen in einem Aufmerksamkeits-
feld. Die Rampe selbst ist parallel zur Laufrichtung von zwei Stahlkanten 
begrenzt.

Die Längsrillen können mit dem Langstock ertastet werden.

Neben der taktilen Wahrnehmung des Leitsystems ist auch der farbliche Kon-
trast zum umgebenden Straßenbelag für Sehbehinderte eine wichtige Hilfe.

Aufenthaltsqualität auch für Menschen mit Handicap 
Die neue Schlüsselstraße erhält ein flächendeckendes Blindenleitsystem 
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NOTRUFE
Polizei 110
Rettungsdienst 112
Feuerwehr 112
Polizeirevier Müllheim 07631 17880
Polizeiposten Neuenburg 07631 748090
DRK Kreisverband Müllheim 07631 18050
Einheitliche Störungsnummer 
badenova Netz 08002 767767 
Strom/ Wärme 0761 2792255 
Erdgas/ Wasser 0761 2792400
Familienpflege Caritasverband B.-H.  0761 8965-451
Hospizgruppe Markgräflerland 07631 172682

ÄRZTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst 01805 19292300
Bereitschaftsdienste für Zahnärzte 01803 22255540
Helios Klinik Müllheim 07631 880
Apotheken Notdienst 0137 88822833
Vergiftungszentrale der Uni Freiburg 0761 19240
Tierärztlicher Notdienst 07631 36536

APOTHEKENNOTDIENST
Die Dienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 8.30 Uhr und endet 
um 8.30 Uhr am darauffolgenden Tag.

Donnerstag, 08.07.2021:  
Apotheke am Zöllinplatz, Tel.: 07632 - 89 15 76, Zöllinplatz 4, 
79410 Badenweiler  
Batzenberg-Apotheke, Tel.: 07664 - 6 01 80, Basler Str. 82,  
79227 Schallstadt (Wolfenweiler) 

Freitag, 09.07.2021:  
Fohmann‘sche Apotheke, Tel.: 07635 - 5 56, Eisenbahnstr. 13,  
79418 Schliengen  
Malteser Apotheke, Tel.: 07634 - 20 39, Im Stühlinger 16,  
79423 Heitersheim 

Samstag, 10.07.2021:  
Hebel-Apotheke, Tel.: 07631 - 22 53, Werderstr. 31 A, 79379 Müllheim  
Schneckental-Apotheke, Tel.: 07664 - 60 09 00, Schwabenmatten 3,  
79292 Pfaffenweiler, Breisgau 

Sonntag, 11.07.2021:  
Die Rhein-Apotheke, Tel.: 07631 - 77 10, Schlüsselstr. 4,  
79395 Neuenburg am Rhein  
Katharina-Barbara-Apotheke, Tel.: 07634 - 82 28, Hauptstr. 48,  
79295 Sulzburg, Baden 

Montag, 12.07.2021:  
Rats-Apotheke, Tel.: 07633 - 37 90, Lammplatz 11, 79189 Bad Krozingen 

Dienstag, 13.07.2021:  
Hardt-Apotheke, Tel.: 07633 - 1 33 55, Schwarzwaldstr. 16 A,  
79258 Hartheim, Breisgau 

Markgrafen-Apotheke, Tel.: 07632 - 3 76, Waldweg 2,  
79410 Badenweiler 

Mittwoch, 14.07.2021:  
Apotheke am Bahnhof, Tel.: 07633 - 47 47, Bahnhofstr. 6,  
79189 Bad Krozingen 

Donnerstag, 15.07.2021:  
Linden-Apotheke, Tel.: 07631 - 39 78, Breitenweg 10 A,  
79426 Buggingen  
Tuniberg-Apotheke, Tel.: 07664 - 32 05, St.-Erentrudis-Str. 22,  
79112 Freiburg (Munzingen) 

BITTE BEACHTEN:
Die Ausgabe Nr. 28 erscheint am 15. Juli 2021
Abgabeschluss ist am Montag, 12. Juli 2021 um 8 Uhr 
im Verlag. Ihren Beitrag senden Sie an 
redaktion-neuenburg@primo-stockach.de.

ÖFFNUNGSZEITEN DES RATHAUSES  
UND DER TOURIST-INFORMATION  
FÜR DEN PUBLIKUMSVERKEHR

RATHAUS
Montag bis Donnerstag 9.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch 9.00 – 18.30 Uhr
Freitag  9.00 – 12.00 Uhr

An jedem ersten Wochenende im Monat gelten zusätzlich folgende Zeiten: 
Freitag, 06.08.2021  12.00 – 16.00 Uhr
Samstag, 07.08.2021  9.00 – 12.00 Uhr

Hinweis: Die Öffnungszeiten von 12.00 – 14.00 Uhr bzw. am Freitag von 
12.00 – 16.00 Uhr sowie am Samstag beschränken sich auf das Bürgerbüro.

Telefonzentrale: 07631/ 791-0

NEUENBURG AM RHEIN TOURISTIK
April bis Oktober  Mo bis Fr 10.00 – 12.30 und 13.30 – 17.00 Uhr
November bis März Mo bis Fr 10.00 – 12.00 und 14.00 – 16.00 Uhr

Bitte beachten Sie die Hygiene- und Abstandsregeln und tragen Sie ei-
nen Mund-Nasen-Schutz. 

ORTSVERWALTUNGEN
Sprechzeiten Ortsvorsteher
Steinenstadt  Dienstag  9.00 – 10.30 Uhr 

und nach Terminvereinbarung Tel.: 07635/ 1087

Grißheim  Donnerstag  8.00 – 9.30 Uhr 
und nach Terminvereinbarung Tel.: 07634/ 2240

MÜLLABFUHRTERMINE
Montag, 12.07.2021
•	 Biotonne, Kernstadt
•	 Papiertonne, Kernstadt
 
Dienstag, 13.07.2021
•	 Biotonne, Teilorte
•	 Papiertonne, Teilorte

Zuständig für den Abfall ist die Abfallwirtschaft des Landratsamtes Breisgau-Hoch-
schwarzwald (Abfallberatung 0761/ 2187-9707). Bei Nichtabholung wenden Sie 
sich bitte direkt an die Firma Remondis: Für Restmüll, Bio- und Papiertonne: 
0761/51509-95. für gelbe Säcke: 0800/1223255
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Stadt Neuenburg am Rhein 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
Ständiger Umlegungsausschuss 

Umlegung: „Landesgartenschau 2022/ Rheingärten“ Gemarkung Neuenburg 

Bekanntmachung nach § 69 (1)  
des Baugesetzbuchs (BauGB) 
I. Beschluss über die Aufstellung des Umlegungsplanes  
„Landesgartenschau 2022 / Rheingärten“ 
Der ständige Umlegungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 
8. März 2021 die Aufstellung des Umlegungsplanes gemäß 
§ 66 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), in der derzeit gültigen Fassung, beschlos-
sen. 
Im Umlegungsverfahren wurden folgende Flurstücke der 
Gemarkung Neuenburg mit den Nummern: 2794/7, 2794/9 
(hiervon ein südwestlicher Teil mit 142 m²), 2794/25, 
2794/26, 2794/27, 2794/35, 2795/1 (hiervon ein nördlicher Teil 
mit 15970 m²), 2795/6, 2795/7, 2795/9 (hiervon ein nördlicher 
Teil mit 3701 m²), 2795/16, 2795/27 (hiervon ein südlicher Teil 
mit 25 m²), 2795/28, 2795/29, 2820, 2820/1, 2820/2, 2821, 
2822, 2822/1, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 
2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 
2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 
2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 
2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 
2870, 2870/1, 2871, 2873, 2875, 2875/1, 2876, 2877, 2878, 
2879, 2880, 2880/1, 2881, 2886, 2888, 2889, 2890, 2891, 
2893, 2894, 2895/1, 2895/2, 2896, 2897, 2898/1, 2898/2, 
2899, 2900, 2901, 2902, 2903 (hiervon der nördlicher Teil 
mit 210 m²), 2903/1, 2903/2, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 
2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 3169/1 (hiervon der 
südliche Teil mit 218 m²) 4532/14, 4533/7 (hiervon ein westli-
cher Teil mit 2257 m²), 4545/3, 4545/11 und 5866 (hiervon der 
südliche Teil mit 676 m²) verändert. 
Dem Umlegungsplan liegt der seit 11.12.2019 rechtsver-
bindliche Bebauungsplan „Rheingärten“ und der seit dem 
19.12.2018 rechtsverbindliche Bebauungsplan „Lücken-
schluss Stadtmitte-Internationaler Rheinradweg/Euro Velo 
15“ Radweg“ zu Grunde. Der Umlegungsplan besteht aus 
der Umlegungskarte und dem Umlegungsverzeichnis für die 
Ordnungsnummern 1, 2, 17 und 71. Außerdem gehören zum 
Umlegungsplan die vorweggenommenen Entscheidungen 1 
bis 6 und 8 bis 10 mit den zugehörigen Karten. Die Vorweg-

nahmen der Entscheidung sind bereits rechtsverbindlich und 
in den Grundbüchern eingetragen. 
Die vorweggenommenen Entscheidungen betreffen die 
neuen Flurstücke mit den Nummern: 5917, 5918, 5919, 5920, 
5921, 5922, 5923, 5927, 5928, 5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 
5934, 5935, 5936, 5937 und 5938. 
Mit diesem Beschluss zur Aufstellung des Umlegungsplans 
sind im Umlegungsgebiet alle Regelungen zur Neuordnung 
getroffen und die Umlegung „Landesgartenschau 2022 / 
Rheingärten“ ist somit abgeschlossen. 
Die Umlegungsvermerke für die oben genannten Flurstücke 
des alten und neuen Bestandes sind in den Grundbüchern 
zu löschen. 
  
II. Einsichtnahme in den Umlegungsplan 
Der Umlegungsplan kann während der üblichen Dienst-
stunden im Rathaus, der Stadt Neuenburg am Rhein, nach 
vorheriger Anmeldung und Terminvereinbarung von jedem 
eingesehen werden, der ein berechtigtes Interesse darlegt. 
Termine vereinbaren Sie mit der Umlegungsstelle unter der 
Telefonnummer 07631 791 206 (Frau Müller). 

III. Zustellung von Auszügen des Umlegungsplanes 
Den Umlegungsbeteiligten wird nach § 70 Abs. 1 Satz 1 
BauGB ein ihre Rechte betreffender Auszug aus dem Umle-
gungsplan zugestellt. 
  
IV. Ablauf der Frist für die Anmeldung von Rechten 
Die Bekanntmachung des Umlegungsausschusses vom 
02.12.2011 über den Umlegungsbeschluss enthält in Ziffer III 
die Aufforderung zur Anmeldung von Rechten. Gemäß § 48 
Abs. 2 Satz 2 BauGB ist diese Frist mit dem Tag des Beschlus-
ses über die Aufstellung des Umlegungsplanes abgelaufen. 
  
Neuenburg am Rhein, den 1. Juli 2021 
  
Joachim Schuster 
Vorsitzender des Umlegungsausschusses 
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Sitzung des Ortschaftsrates 
Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Grißheim 
findet am Dienstag, den 13. Juli 2021 um 19.30 Uhr im Ale-
mannensaal Grißheim statt. 
  
Tagesordnung: 
1. Bürgerfragen 
2. Bauanträge 
3.  8. Änderung des Flächennutzungsplanes Neuenburg am 

Rhein für den Bereich „Kieswerk Grißheim“, Gemarkung 
Grißheim, 

 a)   Beschlussfassung über die Stellungnahmen aus der 
frühzeitigen Beteiligung und der Offenlage der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und der Öffentlichkeit und 

 b)  Feststellungsbeschluss 
4.  Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Kieswerk 

Grißheim“, 
 a)   Behandlung der Anregungen der Träger öffentlicher 

Belange und sonstiger Behörden sowie der Öffent-
lichkeit und 

 b)   Beschluss der Satzungen 
5.  1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans und 

der örtlichen Bauvorschriften „Nördlich Oberer Sichling-
weg“, im Stadtteil Grißheim, gemäß § 13 a BauGB 

 a)   Behandlung der Anregungen der Träger öffentlicher 
Belange und sonstiger Behörden sowie der Öffent-
lichkeit und 

 b)   Beschluss der Satzungen 

6.  2. Änderung des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvor-
schriften „Am Neuenburger Weg“, im Stadtteil Grißheim, 
gemäß § 13 a BauGB 

 a)   Behandlung der Anregungen der Träger öffentlicher 
Belange und sonstiger Behörden sowie der Öffent-
lichkeit, 

 b)  Billigung des Entwurfs und 
 c)  Beschluss der erneuten Offenlage 
7.  Antrag von Herrn Peter Stangl auf Ausscheiden aus dem 

Ortschaftsrat Grißheim 
8. Verschiedenes 
  
Die Sitzung findet unter Beachtung der vorgegebenen Hygie-
ne- und Abstandsregeln statt. Der Raum ist gut gelüftet und 
Desinfektionsmittel stehen bereit. Sitzungen der Gremien un-
terliegen nicht den Beschränkungen der Corona-Verordnung. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sicherheitsbedingt nur eine 
begrenzte Anzahl an Besuchern an der Sitzung teilnehmen 
kann. 
  
Grundsätzlich möchten wir Interessierte bitten, sich recht-
zeitig vor der Sitzung im Rathaus bei Frau Petra Kirner, Tel. 
07631/791-138 oder per E-Mail: petra.kirner@neuenburg.de 
 anzumelden. 

Sitzung des Ortschaftsrates 
Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Steinen-
stadt findet am Montag, den 12. Juli 2021 um 20.00 Uhr in 
der Baselstabhalle Steinenstadt statt. 
  
Tagesordnung: 
1. Informationen der Verwaltung 
2. Bürgerfragen 
3. Bauanträge 
4. Lebenswerter Ort 
5. Verschiedenes 

Die Sitzung findet unter Beachtung der vorgegebenen Hygie-
ne- und Abstandsregeln statt. Der Raum ist gut gelüftet und 
Desinfektionsmittel stehen bereit. Sitzungen der Gremien un-
terliegen nicht den Beschränkungen der Corona-Verordnung. 
Es wird darauf hingewiesen, dass sicherheitsbedingt nur eine 
begrenzte Anzahl an Besuchern an der Sitzung teilnehmen 
kann. 
  
Grundsätzlich möchten wir Interessierte bitten, sich recht-
zeitig vor der Sitzung im Rathaus bei Frau Petra Kirner, Tel. 
07631/791-138 oder per E-Mail: petra.kirner@neuenburg.de 
anzumelden. 

© Bundesregierung 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Inkrafttreten der 7. Änderung des Bebauungsplans
„Sandroggen“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein hat am 28.06.2021 in öffentlicher Sitzung die 7. Änderung des Bebauungsplans 
„Sandroggen“ nach § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus nachfolgendem Kartenausschnitt: 
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Die 7. Änderung des Bebauungsplans „Sandroggen“ tritt mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
Die 7. Änderung des Bebauungsplans kann einschließlich ihrer Begründung im Rathaus der Stadt Neuenburg am Rhein, Rathausplatz 
5, 79395 Neuenburg am Rhein während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann die 7. Änderung des Bebau-
ungsplans mit Begründung einsehen und Auskunft über ihren Inhalt verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, deren Leistung schriftlich 
beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen. 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-

plans und des Flächennutzungsplans, und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO BW) Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO BW oder auf Grund der GemO BW zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 ge-

nannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist.

 
Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 GemO 
BW jedermann diese Verletzung geltend machen. 
  
Neuenburg am Rhein, den 30.06.2021 
  
Joachim Schuster 
Bürgermeister 

MY EBLÄTTLE - DIGITAL 
IMMER INFORMIERT.

CI-INFORMATIONEN

Online lesen!
www.myeblättle.de
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Öffentliche Bekanntmachung 
Inkrafttreten der 2. Änderung des Bebauungsplans
„Innere Basleren“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein hat am 28.06.2021 in öffentlicher Sitzung die 2. Änderung des Bebauungsplans „Innere 
Basleren“ nach § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus nachfolgendem Kartenausschnitt: 



8 • Donnerstag, 08. Juli 2021 HALLO NEUENBURG AM RHEIN

NEUENBURG AKTUELL

Die 2. Änderung des Bebauungsplans „Innere Basleren“ tritt mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans kann einschließlich ihrer Begründung im Rathaus der Stadt Neuenburg am Rhein, Rathausplatz 
5, 79395 Neuenburg am Rhein während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann die 2. Änderung des Bebau-
ungsplans mit Begründung einsehen und Auskunft über ihren Inhalt verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, deren Leistung schriftlich 
beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen. 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-

plans und des Flächennutzungsplans, und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
4. wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 

Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO BW) Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO BW oder auf Grund der GemO BW zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 ge-

nannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist.

 
Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 GemO 
BW jedermann diese Verletzung geltend machen. 
  
Neuenburg am Rhein, den 30.06.2021 
  
Joachim Schuster 
Bürgermeister 

ENDE DER ÖFFENTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN

Naturnahe Betreuung  
für die Kleinsten 
Stadt Neuenburg am Rhein richtet einen  
zweiten Naturkindergarten ein 
Der Bedarf an naturnaher Betreuung für die Kleinsten wächst: In 
Neuenburg am Rhein wird deswegen neben der fünfgruppigen 
Kindertagesstätte im Wuhrlochpark in den Rheingärten ein neuer 
Naturkindergarten entstehen. Der Gemeinderat stimmte diesem 
Projekt in seiner jüngsten Sitzung zu und beschloss, einen Wald-
kindergartenwagen zu beschaffen, einen transportablen Unter-
stand, ähnlich einem Bauwagen, der eigens für die Nutzung in 
einem Naturkindergarten konstruiert ist. 

Der beauftragte Hersteller hat gute Referenzen und ist mit sei-
nem Preis von 77.700 Euro der optimale Bieter nach den Kriterien 
Wirtschaftlichkeit, Preis, Innenausstattung, Referenzobjekte und 
Lieferzeit. Das gesamte Investitionsvolumen des Projekts wird auf 
180.880 Euro geschätzt, davon sind 126.600 Euro an Fördermit-
teln aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzie-
rung“ des Bundes zu erwarten, so dass der Eigenanteil der Stadt 
bei rund 54.000 Euro liegt. 

Die Planung für die gesamte Anlage übernimmt die Architekt-
in Andrea Penselin, die für die Stadt Neuenburg am Rhein auch 
schon in Kooperation mit dem Spielplatzbauer „bauwerk“ den 

Naturkindergarten an der Ecke Zähringerstraße / Römerstraße 
geplant hat. Der neue Kindergarten, der auf dem Gartenschau-
gelände entsteht, soll eine Gruppe mit 20 Kindern beherbergen, 
erklärte Teamleiter Frank Seeling, der das Projekt vorstellte. Nach 
der Beendigung der Gartenschau im Oktober 2022 können die 
Kinder und ihr Betreuungsteam dort einziehen. Das für den neuen 
Naturkindergarten reservierte Gelände soll geteilt werden in eine 
befestigte Fläche für Empfang, Bauwagen, Feuerstelle und einen 
kleinen Werkplatz sowie in Wiesenflächen mit Baumbestand als 
Freispielbereich. Der Bauwagen benötigt eine Fläche von drei 
mal zehn Metern. Von der Kernfläche aus sind Ausflüge in die un-
mittelbare Umgebung möglich. 
In der Besetzung der neu zu schaffenden Stellen sieht Bürger-
meister Joachim Schuster kein Problem: Derzeit gebe es in den 
Neuenburger Einrichtungen zahlreiche Auszubildende sowie 
Praktikantinnen und Praktikanten, außerdem seien Stellenange-
bote für Naturkindergärten zurzeit sehr gefragt. 
Eine kurze Diskussion gab es im Gemeinderat zum Thema Bring- 
und Holdienste der Eltern. Da die Mülhauser Straße als Erschlie-
ßungsstraße als Sackgasse endet, sei die Verkehrssituation hier 
überschaubar. Für das kurzzeitige Parken der Eltern werde eine 
Lösung gefunden, sagte der Bürgermeister. Ein Wall zur Straße 
hin, der eventuell mit einem Zaun versehen wird, sichere das Ge-
lände zur Straße hin ab. Das übrige Gelände gehe in den Land-
schaftspark über, der nach der Gartenschauphase für die Naher-
holung offen steht.
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Volksbank Breisgau-Markgräf-
lerland wird Premiumsponsor 
der Landesgartenschau 2022 
Neuenburg am Rhein 
Einen weiteren Premium-Sponsor konnte die Landesgarten-
schau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH am letzten Freitag 
bekanntgeben: die Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG 
unterstützt die 29. Baden-Württembergische Landesgarten-
schau, die im kommenden Jahr mehrere hunderttausende 
Besucher in die Region locken wird. 

v.l.n.r: Jörg Dehler (stellvertretender Vorstandsvorsitzender), Norbert Lange 
( Vorstandsvorsitzender), Joachim Schuster (Bürgermeister)  
Bildrechte: LGS2022 Neuenburg am Rhein GmbH

Vielseitig aufgestellt ist das finanzielle Engagement, mit dem sich 
das Unternehmen einbringen wird, sehr zur Freude von Joachim 
Schuster, Aufsichtsratsvorsitzender der Landesgartenschau 2022 
Neuenburg am Rhein GmbH und Bürgermeister der Stadt: „Mit ih-
rer Unterstützung gibt die Volksbank ein eindeutiges Bekenntnis 
zum Projekt, und damit auch zu Neuenburg am Rhein sowie der 
gesamten Region. Denn auch wenn wir mit den Baumaßnahmen 
im Zeitplan liegen, spüren wir die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie schmerzhaft und sind dankbar dafür mit einem Unterneh-
men wie der Volksbank ein starkes und erfolgreiches Unterneh-
men an unserer Seite zu haben, das voll hinter uns steht.“ 
Eine Aufgabe, die die Volksbank gerne annimmt. „Die Landesgar-
tenschau 2022 wird mit Sicherheit zu einem Aushängeschild für 
Neuenburg am Rhein und darüber hinaus für die gesamte Regi-
on. Sie fördert den Tourismus, die Infrastruktur und die Gemein-
schaft. Sie schafft Nachhaltigkeit und ökologisches Umweltbe-
wusstsein. Die Landesgartenschau passt damit hervorragend zu 
dem Leistungsbild unserer Bank. Es ist daher für die Volksbank 
Breisgau-Markgräflerland eine große Freude, die LGS als Premi-
um-Partner zu unterstützen. Wir freuen uns auf ein tolles Event 
und viele Besucher*innen aus nah und fern“, so Norbert Lange, 
Vorstandsvorsitzender der Volksbank Breisgau-Markgräflerland 
eG im Rahmen der Vertragsunterzeichnung.  
Auch im Team der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein 
GmbH freut man sich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem in 
der Region verwurzelten Finanzdienstleister. „In weniger als 
zehn Monaten fällt nach vielen Jahren Planungs- und Bauzeit der 
Startschuss für ein sommerlanges Gartenfest. Dabei unterstützt 
uns die Volksbank nicht nur monetär, sondern auch mit innova-
tivem Input und Know-how in verschiedensten Bereichen“, zeigt 
sich LGS-Geschäftsführerin Andrea Leisinger begeistert. In den 
verbleibenden Monaten werden nun verschiedene Ideen weiter 
ausgearbeitet und auch im Veranstaltungsbereich wird sich die 
Volksbank mit verschiedenen Aktionen auf dem Landesgarten-
schaugelände einbringen. 

Führungen auf dem  
LGS Gelände
Auch weiterhin bietet die Landesgartenschau 2022 Neuenburg am 
Rhein GmbH Führungen über das Landesgartenschau-Gelände 
an. Alle Infos zu den kommenden Terminen und das Anmeldefor-
mular finden Sie auf www.neuenburg2022.de.
Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH
Tel. +49 (0) 76 31 - 933 94 0; petra.sattler@neuenburg2022.de
www.neuenburg2022.de

 
 

Polizeibericht  
Präventionshinweise des Polizeipräsidiums 
Freiburg aufgrund aktueller  
Betrugsstraftaten (Teil 3): 
Fake-Shops: Beim Onlinekauf immer misstrauisch sein 
Fake-Shops, also gefälschte Internet-Verkaufsplattformen, 
sind auf den ersten Blick schwer zu erkennen. Sie sind teilweise 
Kopien real existierender Websites, wirken daher seriös und las-
sen beim Käufer selten Zweifel an ihrer Echtheit aufkommen. 
Hat ein Kunde Ware bestellt, wird entweder minderwertige 
Ware zu einem überhöhten Preis oder nach einer Vorauszah-
lung gar nicht geliefert. 

Beachten Sie deshalb folgende Tipps für einen sicheren On-
line-Kauf:
•	 Keine Spontankäufe: Bevor Sie ein Produkt in den Warenkorb 

eines Online-Shops legen, sollten Sie den Preis des Produkts 
bei anderen Anbietern wie dem Händler vor Ort vergleichen. 
Denn Betrüger locken ihre Opfer mit unwahrscheinlich niedri-
gen Preisen.

•	 Informieren Sie sich: Geben Sie den Namen des Online-Shops 
in eine Suchmaschine ein, dadurch können Sie negative Erfah-
rungen anderer Kunden herausfinden und müssen sich nicht auf 
die Versprechungen der Shop-Betreiber verlassen.

•	 Wählen Sie sichere Zahlungswege: Der Kauf auf Rechnung 
kann vor Betrug durch Fake-Shops schützen. Getätigte Über-
weisungen können jedoch allenfalls kurzfristig rückgängig 
gemacht werden. Beim Lastschriftenverfahren können vorge-
nommene Abbuchungen noch nach einigen Tagen storniert 
werden. Nutzen Sie beim Onlinekauf keine Zahlungsdienste 
wie Western Union oder paysafecard.

•	 Kein Einkauf bei Zweifel: Wenn Sie sich unsicher sind, kau-
fen Sie am besten gar nicht im gewählten Shop. Sie sollten das 
gewünschte Produkt nur beim Händler Ihres Vertrauens erwer-
ben.

 
Was tun, wenn man Opfer geworden ist:
•	 Machen Sie Ihre Zahlung rückgängig: Sollten Sie bereits Geld 

für Ihren Kauf überwiesen haben, informieren Sie sich umge-
hend bei Ihrer Bank, ob Sie die Zahlung rückgängig machen 
können. Bei anderen Zahlungsarten (bspw. Bargeldtransfer) 
kontaktieren Sie sofort den Dienstleister und lassen ihn die 
Transaktion stoppen.

•	 Sichern Sie alle Beweise für Ihren Online-Kauf: Ob Kaufver-
trag, Bestellbestätigung oder E-Mails, bewahren Sie alle Bele-
ge für Ihren Kauf auf. Drucken Sie diese aus.

•	 Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei: Mit den gesicherten Un-
terlagen sollten Sie sich möglichst sofort an die Polizei wenden 
und Strafanzeige erstatten.

•	
•	 Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich beraten las-

sen, so melden Sie sich gerne über   
freiburg.pp.pravention@polizei.bwl.de. 

Wir möchten, dass Sie sicher leben!  
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 
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Inlineskaterin  
nach Unfall mit Fahrrad gesucht 
Am Sonntag, den 27.06.2021, gegen 18.00 Uhr, ereignete sich 
auf dem Fuß-/Radweg zwischen Neuenburg und Zienken ein 
Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Inlines-
katerin. Ein Fahrradfahrer wollte das vor ihm fahrende Fahrrad 
überholen und übersah dabei eine entgegenkommende Inline- 
skaterin. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge beide 
stürzten. Vor Ort machte keiner der Unfallbeteiligten Verletzun-
gen geltend, weshalb man sich einvernehmlich trennte. Kurz 
darauf wurde dem gestürzten Radfahrer jedoch schlecht und er 
musste medizinisch behandelt werden. Der Verkehrsunfall wurde 
anschließend der Polizei gemeldet. Für die weitere Bearbeitung 
des Unfalls wird nun die Inlineskaterin gesucht. Diese ist ca. 17-25 
Jahre alt, ca. 160 cm groß und hat schulterlanges, blondes Haar 
Sie wird gebeten, sich zur weiteren Klärung des Unfallhergangs 
beim Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer 07631 
1788-0 zu melden. 
 

Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugren-
nens auf der Autobahn A 5 - Zeugensuche 
Eine Zeugin teilte der Polizei am Dienstag, 29.06.2021, gegen 
20.50 Uhr mit, dass sie mit ihrem Pkw auf der Autobahn A 5 von 
Neuenburg kommend in Richtung Süden unterwegs war. Sie 
wurde von einem weißen Daimler-Benz und einem schwarzen 
Lamborghini mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. 
Auch seien die beiden Fahrzeuge sehr dicht hintereinander her-
gefahren. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Fahrzeuge einem 
auf der linken Fahrspur fahrenden Pkw sehr dicht aufgefahren 
sein, sodass dieser unvermittelt auf die rechte Fahrspur wechseln 
musste. Die Polizei konnte den Fahrer des weißen Daimler-Benz 
an der Anschlussstelle Efringen-Kirchen einer Kontrolle unter-
ziehen. Der schwarze Lamborghini, mit Schweizer Kennzeichen, 
konnte nicht mehr festgestellt werden. Der Fahrer des weißen 
Daimler-Benz will in Freiburg auf die Autobahn A 5 aufgefahren 
sein. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 9800-0, 
sucht Zeugen, welche zwischen dem Autobahnabschnitt Frei-
burg und Efringen-Kirchen, Fahrtrichtung Süden, ähnliche Beob-
achtungen zu der Fahrweise des weißen Daimler-Benz und dem 
schwarzen Lamborghini gemacht haben. Gesucht wird ebenso der 
Pkw-Fahrer, welcher unvermittelt die Fahrspur wechseln musste. 
 

Abgetriebenes Boot -  
umfangreiche Suchmaßnahmen 
Am Mittwoch, 30.06.2021, gegen 20.30 Uhr, erhielt zunächst die 
französische Gendarmerie den Hinweis, dass sich auf dem Altrhein 
zwei Personen in Gefahr befinden würden. Ein Boot würde im 
Bereich der Natorampe Hartheim abtreiben, die beiden Insassen 
hätten keine Schwimmwesten an. 
Die Meldung erreichte die deutsche Polizei und Rettungsdienste, 
welche daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen einleiteten. 
Das Rheinufer zwischen Hartheim und Breisach wurde mit Fahr-
zeugen überprüft, ein angeforderter Polizeihubschrauber konnte 
aufgrund der Wetterlage den Einsatzort nicht anfliegen. Die Feu-
erwehren Neuenburg und Breisach sowie die DLRG waren eben-
falls im Einsatz. 
Letztlich konnte das vermeintlich in Seenot befindliche Boot trotz 
mehrstündiger Absuche nicht festgestellt werden. Die Suchmaß-
nahmen wurden gegen 00.20 Uhr eingestellt. Die Mitteilung über 
die Notlage erfolgte wie eingangs erwähnt durch eine Spazier-
gängerin, welche sich aufgrund des schlechten Wetters Sorgen 
machte und nicht von den Insassen des Bootes selbst. Bislang 
ergaben sich keine weiteren Hinweise zum Verbleib des Bootes, 
möglicherweise gelang es dessen Insassen, sicher anzulanden. 

 
Aktuelle Warnmeldung vor sogenannten  
Anrufstraftaten Betrugsmasche  
falscher Polizeibeamter 
Seit Donnerstagmorgen, 01.07.2021, gingen beim Polizeipräsidi-
um Freiburg zahlreiche Hinweise über sogenannte Anrufstrafta-
ten ein. 
Die betrügerischen Anrufer geben sich gegenüber ihren angeru-
fenen Opfern als Polizisten aus und teilen mit, dass man bei Ein-
brechern eine Liste mit ihren Personalien gefunden haben und 
die Angerufenen die nächsten Opfer sein könnten. Man solle sein 
Bargeld und die Wertsachen der Polizei übergeben. 
Diese Anrufe treten momentan sehr gehäuft im Landkreis Lörrach 
und Landkreis Waldshut, aber vereinzelt auch in den anderen 
Landkreisen des Polizeipräsidiums auf. 
Vereinzelte Betroffene melden zwar diesen Vorfall der Polizei, 
jedoch ist mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen. Nach der-
zeitigen Erkenntnissen ist es bislang in aktueller Serie zu keiner 
Geldübergabe gekommen. In diesem Zusammenhang ist zu er-
warten, dass die betrügerischen Anrufe weiter andauern werden. 
Folgende Tipps sollten Sie beachten:
•	 Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finan-

ziellen Verhältnisse.
•	 Seien Sie stets misstrauisch!
•	 Rufen Sie im Verdachtsfalle die Polizei um Hilfe!
•	 Sprechen Sie mit Vertrauten über verdächtige Anrufe!
•	 Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie 

Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur 
so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

•	 Sprechen Sie, thematisieren Sie, warnen und informieren Sie 
Ihre lebensälteren Familienmitglieder über diese Betrugsfor-
men.

 
Hinweise und Tipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de. 

Zahltermin 
Zahltermin für Abgaben zum 15.07.2021 
Die Stadtkasse Neuenburg am Rhein möchte Sie darauf hinwei-
sen, dass die 2. Abschlagszahlung 2021 für Wasser und Abwasser 
zum 15.07.2021 zur Zahlung fällig wird. Alle Steuer- und Gebüh-
renpflichtige, die nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, 
werden gebeten, den Zahlungstermin zu beachten und die Über-
weisung mit Angabe der Buchungszeichen auf eines unserer Kon-
ten vorzunehmen. Für verspätet eingehende Zahlungen müssen 
die gesetzlich vorgeschriebenen Mahngebühren erhoben werden. 
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Die Stadtkasse empfiehlt den Steuerpflichtigen am SEPA-Last-
schriftverfahren teilzunehmen, damit fällige Beträge rechtzeitig 
eingezogen werden können. Den Steuerpflichtigen entstehen 
dadurch keinerlei Kosten und Nachteile. Auch ist ein jederzeitiger 
Widerruf möglich. Vordrucke und weitere Informationen erhalten 
Sie bei der Stadtkasse Neuenburg am Rhein, im Bürgerbüro sowie 
auf der Startseite unserer Homepage www.neuenburg.de: Rathaus 
& Politik unter Steuern, Gebühren und Abgaben. 
  
Bankverbindungen/Konten der Stadtkasse: 
Sparkasse Markgräflerland 
IBAN: DE55 6835 1865 0008 0284 74 
SWIFT/BIC-Code: SOLADES1MGL 

Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG 
IBAN: DE30 6806 1505 0020 4800 09 
SWIFT/BIC-Code: GENODE61IHR 

Volksbank Dreiländereck 
IBAN: DE89 6839 0000 0003 4932 02 
SWIFT/BIC-Code: VOLODE66 

Postbank Karlsruhe 
IBAN: DE54 6601 0075 0018 9167 50 
SWIFT/BIC-Code: PBNKDEFF

Corona-Schnelltests

Kommunales Schnelltestzentrum 
der Stadt Neuenburg am Rhein
Stadthaus
Marktplatz 2 
79395 Neuenburg am Rhein

corona-schnelltest-neuenburg.de

 Kostenlose Schnelltests  
Für Einwohner*innen der Gesamtstadt Neuenburg am 
Rhein sowie Pendler aus Neuenburger Unternehmen

 Online-Terminvereinbarung 
 Keine Warteschlangen
 Max. 5 Minuten für Testvorgang
 Ergebnis nach 15 - 30 Minuten  

per App inkl. PDF oder im Internet
 Einsatz geprüfter, qualitativ  

hochwertigster Schnelltests

Die Stadt Neuenburg am Rhein stellt im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendienstes zum 01.09.2021 weitere 
Bundesfreiwilligenstellen wie folgt zur Verfügung:

Kita Steinenstadt,  
St. Barbara Straße 2,  
79395 Neuenburg am  

Rhein-Steinenstadt (1 Stelle)

Kita Grißheim,  
Meierstraße 3,  

79395 Neuenburg am  
Rhein-Grißheim (1 Stelle)

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten Freude an 
der Arbeit mit Kindern im Kindergartenalter (3-6 Jahre) 
und Krippenalter (1-3 Jahre) haben und gerne im Team 
arbeiten. Das Arbeitsfeld beinhaltet die Unterstützung 
des Betreuungspersonals bei allen anstehenden Arbei-
ten des Kitaalltages. 

Die Stellenausschreibung richtet sich in der Regel an 
erwachsene Bewerber-/innen ab 18 Jahren, wobei je 
nach Eignung auch Ausnahmen gemacht werden kön-
nen. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schnellstmöglich an 
die Stadtverwaltung 79395 Neuenburg am Rhein, Rat-
hausplatz 5, Herr Dieter Rueb, E-Mail: dieter.rueb@ 
neuenburg.de oder Frau Simone Selz, E-Mail: simone.
selz@neuenburg.de. 

Für evtl. Fragen steht Ihnen unsere Ansprechpart-
nerin für den Bundesfreiwilligendienst, Frau Cathrin 
Back unter Tel. 0173 4530282, E-Mail: cathrin.back@ 
neuenburg.de zur Verfügung. 

www.neuenburg.de

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem
Ihre Anzeige und berechnen Sie direkt den Preis.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 anzeigen@primo-stockach.de
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Errichten von Gartenhäuschen und Zäunen, 
Lagern von Geräte, Regenwassertonnen, 
Wohnwägen im Außenbereich 
Im Außenbereich ist grundsätzlich das Errichten von Gebäuden 
und baulichen Anlagen sowie das Errichten von Zäunen, das 
Lagern von Geräten und Holz sowie das Aufstellen von Regen-
wassertonnen und das Abstellen von Wohnwägen oder ähnli-
ches nicht zulässig. 
Zum Außenbereich gemäß § 35 Baugesetzbuch gehören alle 
Grundstücke, die außerhalb eines Baugebietes und außerhalb 
der im Zusammenhang bebauter Ortsteile liegen. Es handelt 
sich hierbei zum Beispiel um Ackergrundstücke. 
Zulässig sind privilegierte Vorhaben, zum Beispiel für die Land-
wirtschaft. 
Für sonstige Bewirtschaftungen ist lediglich eine Geschirrhütte 

(Gerätehäuschen ohne Aufenthaltsfunktion) bis zu 20 m³ um-
bauten Raum zulässig und verfahrensfrei. Die Ansammlung 
mehrerer baulicher Anlagen mit insgesamt über 20 m³ umbau-
ten Raums ist nicht zulässig. 
Die öff entlich-rechtlichen Vorschriften, wie zum Beispiel die 
Landesbauordnung, das Naturschutzgesetz, das Wassergesetz 
und das Straßengesetz sind in jedem Fall einzuhalten. 
Bitte entfernen Sie alle nicht zulässigen Gebäude, bauliche An-
lagen, Geräte bzw. Gegenstände. 
Weitere Auskünfte zur Nutzung und Bebauung von Grundstü-
cken erhalten Sie bei Frau Lais, Telefon 07631/791-167, 
Email: magdalena.lais@neuenburg.de

GLÜCKWÜNSCHE

Neuenburg 
70 Jahre  

Frau Irmgard Dempf 
Kreuzmattweg 15 

  
Frau Luzia Augustyn 
Breisacher Straße 31 

  
Herr Hans-Jürgen Bösel 
Ensisheimer Straße 41 

75 Jahre 
Frau Heide-Liesel Heinz 

Thuner Ring 13 A 

80 Jahre 
Herr Wolf Dietrich Lughofer 

Im Mühleköpfl e 2 

85 Jahre 
Frau Elisabeth Behringer 

Wolfsgrünstraße 5 
  

Frau Helga Kappeler 
Wolfsgrünstraße 6 

 
Zienken 

75 Jahre  
Herr Martin Andreas Fluri 
Hügelheimer Straße 13 A 

Grißheim  
70 Jahre 

Herr Peter Schwäble 
Schwarzwaldring 6 

  
75 Jahre  

Herr Jürgen Bigalke 
Feldbergstraße 11 

 
Steinenstadt 

85 Jahre  
Herr Hans Schmuck 

Burgunder Straße 14 

ENDE DES AMTLICHEN TEILS

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de

HEIMATBLATT, WIE SIE ES KENNEN.
HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.
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BÜRGERINFO

Energie 
Beratungsstelle für 
Gebäudeenergie 
Die Beratungsstelle 
steht Ihnen jeden Mitt-
woch zwischen 16.00 
und 18.00 Uhr zur Ver-
fügung. 
Zur Terminvereinbarung 
wenden Sie sich an das 
Team Technische Dienste 
der Stadt Neuenburg am 
Rhein - 07631/791-209. 

Ausgabestelle „Gelbe Säcke“ 
Die „Gelben Säcke“ in der Stadt Neuenburg am Rhein werden an folgenden Stellen ausgegeben: 

Kernort Neuenburg am Rhein: 
Edeka Aktiv Markt, Friedrich-Hecker-Weg 1 
Drogerie Boll, Müllheimer Straße 14 
  
Ortsteil Grißheim:  
Ortsverwaltung 
Donnerstags, 8.00 Uhr - 9.30 Uhr 
  
Bäckerei Kern, Rheinstraße 27 

Ortsteil Steinenstadt: 
Ortsverwaltung 
Dienstags, 9.00 Uhr – 10.30 Uhr 
  
Frau Karin Waiz, Wehrgasse 5 
Dienstags, 9.00 Uhr – 20.00 Uhr 

Ortsteil Steinenstadt:
Ortsverwaltung 
Dienstags, 9.00 Uhr – 10.30 Uhr 

Frau Karin Waiz, Wehrgasse 5 
Dienstags, 9.00 Uhr – 20.00 Uhr 

Veranstaltungskalender in und um Neuenburg am Rhein
Veranstaltungen 
Termine außerhalb 
Donnerstag, 15.07.2021, 14.30 Uhr – 19.30 Uhr 
Blutspende 
Ort: Sonnberghalle, An der Sonnberghalle 1, 79424 Auggen 
Terminreservierung unter: https://terminreservierung.blutspende.de 
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Kinder- und Jugendbüro

2. Neuenburger Schüler*innen-Fotowettbe-
werb – Thema: UMWELT & VERSCHMUTZUNG 
Der Neuenburger Jugendrat hatte in Zusammenarbeit mit dem 
städtischen Kinder- und Jugendbüro 2020 die Idee zum Neuen-
burger Schüler*innen-Fotowettbewerb. Diese Aktion gab Schü-
ler*innen aller Neuenburger Schulen die Möglichkeit, sich in Zei-
ten der Pandemie von zu Hause aus kreativ einzubringen. 
Für dieses Wettbewerbsjahr wählte der Jugendrat das Thema 
„Umwelt & Verschmutzung“ aus. Der Schutz der Umwelt, der 

„Kampf“ gegen ihre Verschmutzung sowie der Klimawandel sind 
wichtige Themen weltweit und viele, gerade junge Menschen 
(z.B. Fridays for future) setzen sich intensiv damit auseinander. 

Wie stehen Neuenburger Jugendliche zum Thema Umwelt & Ver-
schmutzung? Was verbinden sie damit? Was beobachten und se-
hen sie in ihrer Umgebung? Wo gibt es negative Beispiele, wie 
z.B. Verschmutzungen, wo aber auch positive Beispiele des Um-
weltschutzes. Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich der 
diesjährige Wettbewerb.  

Insgesamt werden wieder über 1000 Schüler*innen aller Neu-
enburger Schulen über den Wettbewerb informiert. Mitmachen 
können Jugendliche ab der 5. Klasse. Auch die in Neuenburg 
am Rhein wohnenden Schüler*innen der berufl ichen Schulen in 
Müllheim und Bad Krozingen können teilnehmen. 

DAS MUSEUM FÜR STADTGESCHICHTE INFORMIERT

Neue Öff nungszeiten
Sonntag 14.00-17.00 Uhr
Mittwoch  14.00-17.00 Uhr

Eintritt  2,00 € 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei

Museumspass-PASS-Musées
Der Museums-PASS-Musées ist Ihre Eintrittskarte für 335 Museen, 
Schlösser und Gärten in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Ab 
sofort sind die beliebten Museumspässe für das größte Museum der 
Welt auch im Museum für Stadtgeschichte und der Tourist-Information 
erhältlich. Alle Informationen zum Museumspass unter 
www.museumspass.com

WOCHENMARKT

Das besondere Marktangebot und die Empfehlung für Samstag 
Hupp Honigprodukte 
Verschiedene Honige aus der Region und Nüsse in Honig 
  
Kern Landbäckerei 
Zum Grillen: Baguette 400 g 1,60 €  
  
Metzgerei Martin Widmann 
Frisches Schweinefi let 
  
Bellas Busserl 
Sektfrühstück ab 4,00 € 
  
Schmidts Bauernladen 
Regionaler Biokäse: Schaf-, Ziegen- und Kuhmilchkäse 
Joghurt und Quark 
  
Saur Hansjörg, Tiroler Spezialitäten 
Weinkäse aus Vorarlberg 100 g 1,60 € und Südtiroler Schinkenspeck 100 g/Stück 1,90 € 
  
Kirner Josef Gärtnerei 
Johannisbeeren, Erdbeeren und Kirschen vom Kaiserstuhl 
  
Zähringer Blumenstube Christoph Klein 
Freilandrosen aus der Region 
  
Ab 17.07.2021 wird Appetié aus Freiburg samstags den Neuenburger Wochenmarkt mit Antipasti, Feinkost & Delikatessen berei-
chern. 
  
Jeden Mittwoch und Samstag von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr fi ndet der Neuenburger Wochenmarkt auf dem Marktplatz statt. 
  
Die Marktbeschicker freuen sich auf Ihren Besuch. 

KINDERGARTEN & SCHULEN
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Jede*r Teilnehmer*in kann sein bzw. ihr bestes Foto einsenden. 
Dies kann mit einer digitalen Fotokamera oder mit dem Handy er-
stellt werden, auch ein Fotobearbeitungsprogramm kann genutzt 
werden. 
Das Foto sollte mindestens 1200 Pixel und/oder 3 MB groß sein 
und an die E-Mail jugendrat@neuenburg.de versendet werden. 
In der Mail sollten Name, Vorname, Alter, Schulklasse und Schu-
le angegeben werden. Einsendeschluss ist Freitag, der 30. Juli 
2021 um 14 Uhr. 
Als Preise können die Gewinner*innen sich je nach Platzierung 
über eine digitale Fotokamera im Wert von 500,- €, zwei Eintritts-
karten für den Europapark und zwei Tageskarten für das Lagu-
na-Bad in Weil am Rhein freuen. 
Eine Jury, bestehend u.a. aus Kunstlehrer*innen und Fotograf*in-
nen, suchen die drei besten Fotos heraus. Außerdem werden 7 
weitere Fotos für eine Wanderausstellung ausgesucht. Diese Aus-
stellung wird dann in den Neuenburger Schulen präsentiert. 
  
Weitere Informationen bei: 
Wolfgang Gerbig 
Jugendbüro der Stadt Neuenburg am Rhein 
Tel. +49 (0) 7631 - 793614 
wolfgang.gerbig@neuenburg.de 

Evang. Kindergarten Storchennest

Neue Farbe für die Wände am Eingang von 
unserem Storchennest-Kindergarten 
Bereits vor einiger Zeit haben sich engagierte Eltern des Storchen-
nest-Kindergartens mit einer großartigen, kreativen Idee zusam-
mengefunden. Die Wände der Garage beim Eingang zur Merian-
straße hin sollen einen kindergartengerechteren, freundlicheren 
und farbigeren Anstrich bekommen & zwar mit unserem Stor-
chennest-Logo. Was die Ressourcen unserer Kindergarteneltern 
für eine Bereicherung sein können - sei es der Job im Grafikde-
signbereich oder auch die Fähigkeit, solch ungenutzte Stellen zu 
sehen und diese kreativ zu gestalten - kann man nun an unseren 
Eingangswänden bestaunen. Nun sieht man bereits von Weitem, 
dass sich hier der Evangelische Kindergarten Storchennest befin-
det und lädt freundlich und bunt zum Kindergartentag ein. 

An dieser Stelle einfach mal ein großes, von Herzen kommendes 
Dankeschön an all unsere engagierten Eltern, die mit vollem Ein-
satz und ganz viel Kreativität und Herz dazu beitragen, dass hier 
nichts still steht. 

Vielen Dank! 

Dankeschön an unsere Künstlerinnen

0 77 71 93 17-48

vertrieb@primo-stockach.de

Sie haben Ihr Blättle nicht erhalten?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
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Fußballclub Neuenburg e. V.

FC Neuenburg Jugendabteilung
Wir suchen zur Saison 2021/22 
•	 Spieler der Jahrgänge 2003/2004 (A-Junioren) sowie einen 

Co-Trainer und Betreuer
•	 für die Jahrgänge 2009/2010 (D-Jugend) einen Betreuer
•	 für die Jahrgänge 2011/2012 (E2-Jugend) ebenfalls Trainer und 

Betreuer
•	 für die Jahrgänge 2015/2016 (G-Junioren) Trainer und Betreuer
  
 

Lions-Club Müllheim-Neuenburg Markgräfler Lachbühne e.V.

Walter Spindler überreicht den Staffelstab an Mathias Herzog 
 Foto: Dieter Winter

Auch in Corona-Zeiten fand turnusmäßig die Weitergabe des 
Staffelstabes im gemischten Lions Club Müllheim-Neuenburg 
vom Präsidenten an den 1. Vizepräsidenten statt. Walter Spindler 
übergab Ende Juni den Präsidentenstab an Mathias Herzog und 
wünschte ihm ein normaleres Jahr als das vergangene. 

Die Auswirkungen der Pandemie auf das lionistische Leben waren 
wie in allen Lebensbereichen massiv. Umso wichtiger war es für 
den Club, nach dem Motto der Lions „we serve“ (wir dienen) noch 
mehr dort zu helfen, wo es in diesen schweren Zeiten am nö-

tigsten war. So wurden insbesondere Senioren in ihren Heimen, 
bedürftige Familien, körperlich und geistig beeinträchtigte Perso-
nen sowie Kinder und Jugendliche mit insgesamt rund 35.000,- 
Euro mittelbar unterstützt. 

Diese umfangreichen Unterstützungen wurden durch den Reiner-
lös der Adventskalenderaktion 2020 in Höhe von 11.000,- Euro 
und weiteren 24.000,- Euro aus Rücklagen für herausfordernde 
Zeiten, denen wir uns alle stellen mussten, ermöglicht. Wir Lions 
hoffen, damit in einigen wichtigen Bereichen auch zur Abmilde-
rung der Corona-bedingten, negativen Folgen beigetragen zu 
haben. 

Mit der Adventskalenderaktion 2021 wollen wir unser Dienen zu 
sozialen, gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken ebenso fort-
setzen wie mit dem in diesem Jahr ausgefallenen Benefizkon-
zert des Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr am 11.05.2022. Wir 
setzen auf die tatkräftige Unterstützung durch die Bevölkerung 
in unserer Region für unsere Projekte und bedanken uns bereits 
jetzt bei Ihnen. 

 

SPD - Stadtverband Neuenburg am Rhein Stadtmusik Neuenburg am Rhein e. V.

Einladung zur Generalversammlung 2021 
Wir erinnern nochmals an den Termin zur diesjährigen General-
versammlung am Mittwoch, 14. Juli 2021 um 20.00 Uhr im Ge-
meindesaal St. Bernhard in Neuenburg. Die Tagesordungspunkte 
haben wir bereits mit unserer Einladung in „Hallo Neuenburg“ 
- Ausgabe Nr. 24 vom 17. Juni 2021 bekanntgegeben. Die Ver-
sammlung wird unter den tagesaktuellen Bedingungen der Coro-
na-Pandemie-Bestimmungen durchgeführt. jt  
 
 

Plooggeister Neuenburg am Rhein e. V. Riesirutscher Neuenburg am Rhein e. V.

Generalversammlung 
Die diesjährige Generalversammlung der Riesirutscher findet am 
Samstag, 31.07.2021 um 19.00 Uhr im Restaurant Krone statt. 
Alle aktiven und passiven Mitglieder, sowie Freunde und Gönner 
des Vereins sind recht herzlich eingeladen. 
Wir bitten um Beachtung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Co-
rona-Regeln. 

REGIO VHS

Brunnenrundgang mit Bianca Flier 
Entdecken Sie mit Bianca Flier die Brunnen der  
Zähringerstadt und erfahren Sie Geschichten und  
Anekdoten zu den großen und kleinen Brunnen im  
Stadtkern von Neuenburg am Rhein. 
Die nächste öffentliche Führung findet am Sonntag, 18. Juli von 
11.15 – 12.45 Uhr  statt. Der Treffpunkt ist der Brunnen auf dem 
Rathausplatz. Kursnr. 211-1091 
Uns ist es sehr wichtig, dass Sie größtmöglichen Spaß bei den 
Führungen haben, aber auch größtmögliche Sicherheit. 
Bitte beachten Sie daher folgende Regeln: 

Im Freien kann die Maske abgenommen werden, sofern ein Ab-
stand von 1,5 Metern sicher zwischen den Teilnehmenden bzw. 
Frau Flier eingehalten werden kann. 
Sollten Sie als Gruppe teilnehmen, so muss der Abstand nicht 
zwingend zur eigenen Gruppe eingehalten werden, wenn diese 
Personen Angehörige des eigenen Haushalts sind. 
Nehmen Sie im eigenen und im Interesse anderer nur dann an 
den Touren teil, wenn Sie sich gesund fühlen und insbesondere 
kein Fieber haben. Schützen Sie sich und andere damit. 
Die öffentliche Führung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist unbe-
dingt erforderlich. Interessenten wenden sich bitte an Anita Kern, 
REGIO Volkshochschule, per Mail an anita.kern@neuenburg.de 
oder unter Tel. 07631/748 97 21. 

VEREINE
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Evangelische Kirche Neuenburg am Rhein

Freitag, den 09.07.2021 
16.00 Uhr PreTeens (Kinder zwischen 11 und 13 Jahren) im Ge-
meindezentrum: Endlich können wir auch wieder mit PreTeens 
durchstarten. Wir freuen uns auf gemeinsame Erlebnisse (weitere 
Informationen bei unserem Kinder- und Jugendreferenten Samu-
el Baumgartner, samuel.baumgartner@kircheneueburg.de oder 
+49 7631 799118) 
19.30 Uhr Jugendgruppe Dutyfree im Gemeindezentrum in Klein-
gruppen (aktuelle Information bei unserem Jugendreferent Si-
mon Schröder, simon.schröder@kircheneuenburg.de oder +49 
157 36582551) 

Sonntag, den 11.07.2021 
10 Uhr Herzliche Einladung zum ökumenischen Gottesdienst 
vor der Heilig-Kreuz-Kapelle zwischen Neuenburg und Stei-
nenstadt  mit Pfr. Maurer und Pfr. Thilo Bathke  
Bei Regen fi ndet der Gottesdienst in der katholischen Lieb-
frauenkirche statt. 
Parallel dazu: „Kindergottesdienst“ 1. bis 7. Klasse 
Bitte melden Sie sich zu dem Gottesdienst über unsere Homepage 
www.kircheneuenburg.de an und tragen Sie einen Mund-Nasen-
Schutz. 
Wir freuen uns schon auf Ihr Kommen. 

Eltern-Kind Spielgruppen 
Endlich konnten wir wieder mit unseren Eltern-Kind Spielgrup-
pen starten! Die Kinder und Mamas genießen das Spielen und 
Beisammensein.  
Die Eltern-Kind-Gruppen sind off ene Gruppen für alle interessier-
ten Eltern mit Babys und Kleinkindern von 0-3 Jahren. Sie bieten 
Eltern Gelegenheit, den Erlebnisraum der Kinder zu erweitern 
und ihnen begleitete Lernerfahrungen zu ermöglichen. Wir spie-
len miteinander, singen und beschäftigen uns kreativ mit einem 
Thema. Eltern bekommen die Gelegenheit Kontakte zu knüpfen 
und sich auszutauschen. 
Natürlich halten wir uns an ein Hygienekonzept. Bei uns gelten 
die 3Gs (geimpft, genesen oder getestet). Dafür bieten wir Selbst-
tests an und tragen in Innenräumen medizinische Masken. 
WANN? montags bis freitags von 09.30 bis 11.30 Uhr (außer in den 
Schulferien) 
WO? Evang. Gemeindezentrum, Friedhofstr. 18, 79395 Neuen-
burg, im Untergeschoss 
Ansprechpartner: 
Christine Baumgartner
Tel.: +49 152 04 20 29 02
Spielgruppe@KircheNeuenburg.de 
  
Öff nungszeiten des Pfarramtes:
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 10.00 Uhr bis 
12.00 Uhr. Bitte nehmen Sie zuerst telefonisch mit uns Kontakt 
auf. Bitte tragen Sie im Sekretariat eine Maske. 

Sekretariat:  Susanna Brause
Friedhofstraße 18, 79395 Neuenburg am Rhein 
Tel.: 07631-79 91 19 – Fax: 07631/79 91 29 – 
pfarramt@kircheneuenburg.de 
Pfarrer Thilo Bathke erreichen Sie unter Telefon: 07631/9319855, 
E-Mail: thilo.bathke@kircheneuenburg.de 

Bücherei Steinenstadt

Lust auf neue Abenteuer? 
Dann einfach mal wieder vorbeikommen. 
Wir sind zu folgenden Zeiten da: 

Dienstag von 18.00 Uhr - 20.00 Uhr 
Freitag von 14.30 Uhr - 16.00 Uhr INTERESSIERT?

KIRCHEN
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Evang. Kirchengemeinde Buggingen-Grißheim
Evang. Kirchengemeinde Auggen / Schliengen mit 
Mauchen und Steinenstadt

Wochenspruch 
So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; 
du bist mein. (Jes 43,1) 
  
Sonntag, den 11.07.2021 - 6. Sonntag nach Trinitatis 
09.00 Uhr Gottesdienst in der Kreuzkirche in Auggen  
10.15 Uhr Gottesdienst in der Prälat-Hebel-Kirche in Schliengen 
Wir bitten Sie um das Tragen einer medizinischen Maske und um 
Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Hygienevorschriften. 
  
Anmeldung des neuen Konfirmandenjahrgangs 
Am Mittwoch, den 14. Juli 2021 findet die Anmeldung für die 
neuen KonfirmandInnen um 19.00 Uhr in der Prälat-Hebel-Kirche 
in Schliengen statt. 
Bitte die Stammbücher zu der Anmeldung mitbringen, vielen 
Dank! In der Regel melden sich diejenigen an, die nach den Som-
merferien in die 8. Klasse kommen. Es sind aber auch Ausnahmen 
möglich. Einfach im Pfarramt anrufen und mögliche Schwierigkei-
ten ansprechen - Tel.: 07631/2589. 
Ihr Pfarrer Schulze-Wegener 
 

Katholische Kirche Neuenburg am Rhein International Church Neuenburg am Rhein

Gottesdienste 
Freitag, 09.07.2021 
19.00 Uhr Neuenburg: Heilige Messe, anschl. Anbetung bis 20.00 
Uhr (in einem besonderen Anliegen) 
Samstag, 10.07.2021 
11.00 Uhr Neuenburg: Tauffeier von Aureliá Pipitone 
11.00 Uhr Steinenstadt: Tauffeier von Paul Dadaniak 
17.45 Uhr Neuenburg: Beichtgelegenheit (Pfarrer Maurer) 
18.30 Uhr Neuenburg: Heilige Messe zum Sonntag für die Seelsor-
geeinheit (Pfarrer Maurer) – (für Heinz Probst, Franz Josef Maier) 
Sonntag, 11.07.2021 
09.30 Uhr Grißheim: KEINE Heilige Messe 
09.30 Uhr Steinenstadt: Heilige Messe (Monsignore Moser) 
11.00 Uhr Neuenburg, Wallfahrtskapelle Heilig Kreuz: Ökumeni-
scher Gottesdienst neben der Heilig-Kreuz-Kapelle (Pfarrer Bath-
ke / Pfarrer Maurer) 
15.00 Uhr Grißheim: Tauffeier von Lorenz Geyer 
17.00 Uhr Neuenburg: Rosenkranzgebet 

Montag, 12.07.2021 
08.30 Uhr Neuenburg: Heilige Messe (in einem besonderen An-
liegen) 
Dienstag, 13.07.2021 
10.30 Uhr Neuenburg, Innenhof/Foyer Seniorenzentrum St. Ge-
org: Wort-Gottes-Feier 
17.00 Uhr Neuenburg: Rosenkranzgebet 
18.30 Uhr Steinenstadt: Heilige Messe 
Mittwoch, 14.07.2021 
10.00 Uhr Neuenburg: Beten in den Anliegen der Welt 
19.00 Uhr Grißheim: Heilige Messe 
  
Am 10. Januar 2021 wurden von den Pfarrbüros unserer Seelsor-
geeinheit Markgräflerland etwa 160 Briefe mit Einladungen an 
Jugendliche und junge Erwachsene zur Vorbereitung und Feier 
des Firmsakramentes versendet. Sollten Sie ebenso Interesse am 
Firmsakrament und keine Einladung erhalten haben, dann mel-
den Sie sich bitte bei Ihrem zuständigen Pfarramt. Immer wieder 
kommt es vor, dass Briefe nicht ankommen oder Jugendliche 
nicht in unserer Datenverarbeitung erfasst sind. 
  
Informationen zu weiteren Gottesdiensten in der Seelsorge-
einheit Markgräflerland finden Sie auf der Homepage (www.
se-markgraeflerland.de) oder im Pfarrblatt, das in den Kirchen 
ausliegt. 
 

Katholische Kirche Neuenburg am Rhein International Church Neuenburg am Rhein

Sonntag / Sunday, 11.07.2021 
Feiert diese Woche gemeinsam mit uns Gottesdienst. Um Platz 
für alle Teilnehmer zu haben, bieten wir zwei Gottesdienste an 
um 9.00 Uhr und 10.30 Uhr. In den Gottesdiensten werden die 
Mindestabstände eingehalten. Um teilzunehmen schickt uns bitte 
eine E-Mail an neuenburginternationalchurch@gmail.com mit 
Uhrzeit des Gottesdienstes und Personenanzahl. Im Vorfeld zur 
Teilnahme bitte unser Corona-Hygienekonzept lesen, das neben 
den aktuellen Gemeindeinformationen auf unserer Website unter 
www.neuenburginternational.com zu finden ist. 
————————————— 
Please join us for worship this Sunday. To accommodate all our 
attendees we will be offering two services with social distancing 
at: 9:00 am & 10:30 am. Please let the NIC know if you plan to 
come and which service you will be attending by emailing: neu-
enburginternationalchurch@gmail.com
To participate in worship please be sure to have read our coro-
na-virus protocol which is available on our website along with 
our most updated church information. You can find it all here: 
www.neuenburginternational.com. 

SOZIALE EINRICHTUNGEN

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband

Hausnotrufdienst –  
Sicher zu Hause und unterwegs 
Jederzeit und überall sicher unterwegs mit unseren 
DRK-HausNotrufgeräten 
Ob Sie alleine, mit Partner/in, mit einem erkrankten Angehöri-
gen leben, sturzgefährdet sind, an Schwindelanfällen leiden oder 
Sie gerne Sicherheit beim Spazierengehen oder Wandern haben 
möchten – mit dem DRK-HausNotruf sind Sie auf der sicheren Sei-

te. Ob zu Hause oder unterwegs – es genügt ein Knopfdruck und 
unser freundliches DRK-HausNotruf-Team hält Kontakt mit Ihnen 
und sorgt für individuelle Hilfe. Wir sind an 365 Tagen rund um die 
Uhr für Sie da und verständigen je nach Notsituation die vorher 
mit Ihnen vereinbarte Hilfe. 
Ein besonderer Service ist die Hinterlegung Ihres Schlüssels bei 
uns - so können wir Ihnen unkomplizierter und schneller zur Hilfe 
kommen. Wenn Sie bereits einen Pflegegrad zuerkannt bekom-
men haben, beteiligt sich in der Regel Ihre Pflegekasse an den 
entstehenden Kosten. 
Gerne suchen wir mit Ihnen im persönlichen Gespräch die für Sie 
passende Lösung, um Ihnen und Ihren Angehörigen mehr Sicher-
heit und Lebensqualität zu ermöglichen. Martina Jäger, die Haus-
notrufbeauftragte des DRK-Kreisverbandes Müllheim e.V., freut 
sich auf Ihren Anruf: 07631/1805-35. 

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



Wollen Sie sich monatlich etwas dazuverdienen?
Bewerben Sie sich als Austräger für das Mitteilungsblatt der 
Stadt Neuenburg. Dieses erscheint immer am Donnerstag und 
muss spätestens an diesem Tag auch verteilt werden, da es 
wichtige Informationen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Neuenburg enthält. Wenn Sie Ihre Rente, das Taschengeld oder 
Ihr Haushaltsgeld aufbessern wollen, ist dies die richtige Mög-
lichkeit. Die Bezahlung orientiert sich am MiloG. 

Sie sollten mindestens 13 Jahre alt sein und können sich gerne 
beim PRIMOVERLAG, Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach 
schriftlich, per E-Mail vertrieb@primo-stockach.de oder 
telefonisch unter 07771/9317-48 bewerben. 

Ihr Primo Verlag Stockach

WIR SUCHEN FERIENVERTRETUNGEN
FÜR FOLGENDE GEBIETE

Neuenburg - Bez. 5267 - KW 33, 34 und 35 
Bei den Erbhöfen, Freiburger Str., Römerstr., 

Tullastr., Zähringerstr.

Neuenburg - Bez. 2349 - KW 32 und 33 
Am Altrhein, Colmarer Str., Elsässer Str., Elsässer Weg, 

Ensisheimer Str., Fliederweg, Hartmannsweilerweg, 
Im Mühleköpfle, Mülhauser Str., Narzissenstr., 

Nelkenstr., Rheinhafenstr., Rheinwaldstr., 
Rosenstr., Tulpenstr., Vogesenstr.

Zienken - Bez. 2360 - KW 32 bis 36 
Akazienweg, Alte Landstr., Eichenweg, Fasanenweg, 

Im Garten, Rheinweg

Zienken - Bez. 5189 - KW 34 und 35 
Bauerngasse, Brunnengasse, Fritz-Kaltenbach-Str., 

Hügelheimer Str., Im Garten, Im Kleegärtle, Maurenweg, 
Obere Dorfstr., Pfädleweg, Unterm Dorf

Abteilung Vertrieb  Meßkircher Straße 45  78333 Stockach
Telefon 07771 9317-48  Telefax 07771 9317-106
E-Mail vertrieb@primo-stockach.de  www.primo-stockach.de

Wollen Sie sich monatlich etwas dazuverdienen?

AUSTRÄGER GESUCHT! Physiotherapeut (m/w/d) gesucht 

MFA (m/w/d) gesucht:
Wir suchen für unsere orthopädisch-unfallchirurgische
Gemeinschaftspraxis ZOUS in Müllheim 

ab sofort eine
freundliche, aufgeschlossene 
medizinische Fachangestellte 

(Vollzeit / Teilzeit).
Wir sind ein junges, dynamisches Team und bieten ein
breites Spektrum. Bei Interesse senden Sie Ihre Bewer-
bungsunterlagen an folgende Anschrift : 
Zentrum Orthopädie Unfallchirurgie Südbaden

(ZOUS)
Am Bürgerhaus 7, 79379 Müllheim 

(Tel. 07631 749 71 70) 

Steuerfachangestellte und Azubi (m/w) gesucht 
Für unsere modern ausgestattete Kanzlei mit gutem Betriebsklima
suchen wir freundliche und interessierte Auszubildende (m/w) für
einen angenehmen, krisensicheren Beruf mit guten Aufstiegsmög-
lichkeiten. Ebenso wird eine ausgebildete Fachkraft gesucht. 

Melden Sie sich bitte per Mail oder Telefon. 

Kanzlei Ruoff, Brodacz & Kollegen
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Reuteweg 11, Badenweiler 
www.stbruoff.de
Mail an info@stbruoff.de
oder Tel. 07632 81020 

HANDWERKER SUCHT EIGENTUM 
1-2-Zimmer-Wohnung von privat 

Zustand egal, bitte alles anbieten... 

Tel. 015770418446 





Wollen Sie sich monatlich etwas dazuverdienen?
Bewerben Sie sich als Austräger für das Mitteilungsblatt der 
Stadt Neuenburg. Dieses erscheint immer am Donnerstag und 
muss spätestens an diesem Tag auch verteilt werden, da es 
wichtige Informationen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Neuenburg enthält. Wenn Sie Ihre Rente, das Taschengeld oder 
Ihr Haushaltsgeld aufbessern wollen, ist dies die richtige Mög-
lichkeit. Die Bezahlung orientiert sich am MiloG. 

Sie sollten mindestens 13 Jahre alt sein und können sich gerne 
beim PRIMOVERLAG, Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach 
schriftlich, per E-Mail vertrieb@primo-stockach.de oder 
telefonisch unter 07771/9317-48 bewerben. 

Ihr Primo Verlag Stockach

AKTUELL SUCHEN WIR FÜR FOLGENDE
GEBIETE NEUE AUSTRÄGER (m/w/d)

Neuenburg - Bez. 2353 - ab KW 29 
Arnold-Schönberg-Str., Beethovenstr., Brahmsweg, Franz-

Liszt-Str., Geigenbuckweg, Haydnweg, Kreuzackerweg, 
Kurt-Weill-Str., Markbeinweg, Mozartweg, Richard-Strauss-

Str., Richard-Wagner-Str., Sägeweg, Schubertweg, 
Silcherweg, Vogelwäldeleweg

Steinenstadt - Bez. 2356 - ab KW 31 
Alemannenstr., Belchenstr., Berliner Str., Blauenstr., 

Burgunderstr., Gartenstr., Hauptstr., Hebelweg, Jägerweg, 
Johanniterallee, Keltenstr., Maierhofstr., Malzackerweg, 

Römerweg, Schwarzwaldstr., St. Barbarastr., 
Tannenweg, Weinbergblick

Grißheim - Bez. 2359 - ab KW 31 
Adlergasse, Am Breiten Rain, Am Neuenburger Weg, Am 

Rehgarten, Amselweg, Blodelsheimer Weg, Dr.-Harter-Str., 
Drosselweg, Fritz-Meier-Weg, Im Maiergarten, 

Johanniterweg, Meierstr., Neue Str., Obere Kirchstr., 
Rheinstr., Schießgasse, Schulergärten, 

Sichlingweg, Zollstr.

Abteilung Vertrieb  Meßkircher Straße 45  78333 Stockach
Telefon 07771 9317-48  Telefax 07771 9317-106
E-Mail vertrieb@primo-stockach.de  www.primo-stockach.de

Wollen Sie sich monatlich etwas dazuverdienen?

AUSTRÄGER GESUCHT!



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de
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Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere 
aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. Um in 
den Genuss dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähi-
gen, fertigen Anzeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der 
Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, 
Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind au-

ßer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kundenkonto 
gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar 
oder durch vier teilbar sein und in sechs/vier aufeinanderfolgenden 
Wochen geschalten werden. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. 
Die zwei günstigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. 

Bitte Aktionscode P-2021-03 bei der Anzeigenbestellung angeben. 

Unsere [ Aktion 
für Sie

Starten Sie mit unserer 
beliebtesten Aktion in den Sommer. 

4 + 2 = 
6 Anzeigen

oder

3 + 1 = 
4 Anzeigen

Unsere Aktion gilt vom 31. Mai 2021 (KW 22) 
bis 30. Juli 2021 (KW 30).



Die Saison kann kommen
Wir pressen Ihr Heu und Stroh in Großpackenballen
Kanalmaß 120 x 70, auf Wunsch auch geschnitten mit 6, 12, 25 Messer! 

Bei Interesse einfach melden unter 
Landw. Lohnbetrieb Kopfmann GbR Daniel & Oliver 

Bismarckweg 1 •  79424 Auggen 
Tel.: 0177 403 79 63  •  0173 884 67 78 

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 -36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

Putzhilfe gesucht! 
Suchen ab sofort auf Minijob-Basis 1x pro Woche 

Unterstützung beim Hausputz in Müllheim.  Freuen uns
über Ihre Nachricht  ab 18 Uhr unter 0178 4520707 




